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599. Kundmachung: Wiederverlautbarung des Bundesgesetzes über die Beschäftigung von Kindern und
Jugendlichen

599. Kundmachung des Bundeskanzlers und
des Bundesministers für Arbeit und Soziales
vom 4. Dezember 1987, mit der das Bundesge-
setz über die Beschäftigung von Kindern und

Jugendlichen wiederverlautbart wird

Artikel I

Auf Grund des An. 49 a B-VG wird in der
Anlage das Bundesgesetz über die Beschäftigung
von Kindern und Jugendlichen, BGBl. Nr. 146/
1948, wiederverlautbart.

Artikel II

Bei der Wiederverlautbarung werden die Ände-
rungen und Ergänzungen berücksichtigt, die sich
aus folgenden Rechtsvorschriften ergeben:

1. Bundesgesetz vom 13. Feber 1952, BGBl.
Nr. 45, womit das Bundesgesetz über die
Beschäftigung von Kindern und Jugendli-
chen abgeändert wird;

2. Verordnung des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung vom 22. Dezember 1952,
BGBl. Nr. 16/1953, womit das Verzeichnis
der für Jugendliche verbotenen Betriebe und
Arbeiten ergänzt wird;

3. Bundesgesetz vom 9. Juli 1953, BGBl.
Nr. 141, womit das Bundesgesetz über die
Beschäftigung von Kindern und Jugendli-
chen abgeändert wird;

4. Bundesgesetz vom 16. Dezember 1953,
BGBl. Nr. 21/1954, womit das Bundesgesetz
vom 9. Juli 1953, BGBl. Nr. 141, abgeändert
wird;

5. Verordnung des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung und des Bundesministe-
riums für Handel und Wiederaufbau vom
25. Oktober 1954, BGBl. Nr. 258, womit das
Verzeichnis der für Jugendliche verbotenen
Betriebe und Arbeiten neuerlich abgeändert
und ergänzt wird;

6. Bundesgesetz vom 26. November 1954,
BGBl. Nr. 19/1955, betreffend die neuerli-
che Abänderung des Bundesgesetzes vom
9. Juli 1953, BGBl. Nr. 141, womit das Bun-
desgesetz über die Beschäftigung von Kin-
dern und Jugendlichen abgeändert wird;

7. Bundesgesetz vom 31. März 1955, BGBl.
Nr. 70, womit das Bundesgesetz über die
Beschäftigung von Kindern und Jugendli-
chen abgeändert wird;

8. Bundesgesetz vom 6. Dezember 1955, BGBl.
Nr. 263, betreffend Änderungen des Bundes-
gesetzes über die Beschäftigung von Kindern
und Jugendlichen;

9. Bundesgesetz vom 5. Dezember 1956, BGBl.
Nr. 263, betreffend Änderung des Bundesge-
setzes über die Beschäftigung von Kindern
und Jugendlichen;

10. Bundesgesetz vom 5. April 1962, BGBl.
Nr. 113, mit dem das Bundesgesetz über die
Beschäftigung von Kindern und Jugendli-
chen neuerlich abgeändert wird;

11. Bundesgesetz vom 13. Feber 1969, BGBl.
Nr. 103, mit dem das Bundesgesetz über die
Beschäftigung von Kindern und Jugendli-
chen abgeändert wird;

12. Bundesgesetz vom 11. Dezember 1969,
BGBl. Nr. 462, mit dem Arbeitszeitvorschrif-
ten abgeändert und ergänzt werden, Art. I;

13. Bundesgesetz vom 15. Dezember 1971,
BGBl. Nr. 470, mit dem das Bundesgesetz
über die Beschäftigung von Kindern und
Jugendlichen geändert wird;

14. Bundesgesetz vom 20. Juni 1973, BGBl.
Nr. 331, mit dem das Bundesgesetz über die
Beschäftigung von Kindern und Jugendli-
chen geändert wird;

15. Bundesgesetz vom 29. November 1973, mit
dem Vorschriften über die Ausübung von
Gewerben erlassen werden (Gewerbeord-
nung 1973 - GewO 1973);

16. Entgeltfortzahlungsgesetz, BGBl. Nr. 399/
1974, Art. VIII lit. b;

17. Bundesgesetz vom 7. Juli 1976, BGBl.
Nr. 390, betreffend die Vereinheitlichung
des Urlaubsrechtes und die Einführung einer
Pflegefreistellung, Art. VIII Abs. 1 Z 3;

18. Bundesgesetz vom 23. Feber 1979, BGBl.
Nr. 110, mit dem das Bundesgesetz über die
Beschäftigung von Kindern und Jugendli-
chen geändert wird;
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19. Bundesgesetz vom 28. April 1982, BGBl.
Nr. 229, mit dem das Bundesgesetz über die
Beschäftigung von Kindern und Jugendli-
chen geändert wird;

20. Bundesgesetz vom 3. Feber 1983, BGBl.
Nr. 81, mit dem urlaubsrechtliche Bestim-
mungen im Urlaubsgesetz, Journalistenge-
setz, Hausbesorgergesetz und im Bundesge-
setz über die Beschäftigung von Kindern
und Jugendlichen sowie das Hausgehilfen-
und Hausangestelltengesetz geändert wer-
den, Art. IV;

21. Bundesgesetz vom 3. Juli 1987, BGBl.
Nr. 338, mit dem das Bundesgesetz über die
Beschäftigung von Kindern und Jugendli-
chen geändert wird.

Artikel III

Folgende Bestimmungen sind aufgehoben und
werden daher als nicht mehr geltend festgestellt:

1. § 13 (durch Art. I Z 3 des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 462/1969);

2. der Anhang (durch Art. II des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 331/1973 in Verbindung mit § 14
der Verordnung BGBl. Nr. 527/1981);

3. Art. II Abs. 2 des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 141/1953 (durch Art. VIII lit. b des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 399/1974).

Artikel IV

Folgende gegenstandslos gewordene Bestimmun-
gen werden als nicht mehr geltend festgestellt:

1. Im § 24 Abs. 3 der Klammerausdruck „(Ver-
trauensmänner)" ;

2. § 33 samt Überschrift;
3. §34 Abs. 1;
4. Art. II Abs. 1 des Bundesgesetzes BGBl.

Nr. 141/1953.

Artikel V

Die Art. VI und VII des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 81/1983 und Art. II Z 2 des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 338/1987 werden durch diese Kundma-
chung nicht berührt.

Artikel VI

(1) Im § 1 Abs. 3 lit. a wird die Bezugnahme auf
das Landarbeitsgesetz richtiggestellt.

(2) Im §9 Abs. 1 wird im Hinblick auf § 13
Abs. 2 des Arbeitsinspektionsgesetzes 1974, BGBl.
Nr. 143, der Ausdruck „Arbeitsinspektoren für
Jugendschutz, Frauen- und Kinderarbeit" durch
„Arbeitsinspektoren für Kinderarbeit, Jugend- und
Lehrlingsschutz" ersetzt.

(3) Im § 9 Abs. 2 werden im Hinblick auf das
Privatschulgesetz, BGBl. Nr. 244/1962, die Worte
„den Rechten öffentlicher Lehranstalten" durch
„Öffentlichkeitsrecht" und der Ausdruck „private
Schulen" durch „Privatschulen" ersetzt.

(4) Im § 11 Abs. 6 lit. b und im § 11 a werden die
Bezugnahmen auf das Schulunterrichtsgesetz rich-
tiggestellt.

(5) Im § 11 Abs. 6 lit. d wird die offensichtlich
auf einem Redaktionsversehen beruhende Zitierung
„Art. II § 2 Schulorganisationsgesetz, BGBl.
Nr. 242/1962, in der Fassung der 5. Schulorganisa-
tionsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 323/1975," auf
„Art. II § 2 der 5. Schulorganisationsgesetz-
Novelle, BGBl. Nr. 323/1975," richtiggestellt.

(6) Im § 18 Abs. 1 wird die Wendung „in der gel-
tenden Fassung" auf „in der jeweils geltenden Fas-
sung" richtiggestellt.

(7) Vor § 21 a, der derzeit aus einem offensichtli-
chen Redaktionsversehen unter der Überschrift
„Verbot der Akkordarbeit" eingeordnet ist, wird
die Überschrift „Beförderung höherer Geld- oder
Sachwerte" eingefügt.

(8) Im § 23 Abs. 4 wird die Wendung „in gelten-
den Verordnungen" durch die Wendung „in am
19. September 1948 geltenden Verordnungen"
ersetzt.

(9) Im § 25 Abs. 2 wird im Hinblick auf Art. II
Z 6 der 35. ASVG-Novelle, BGBl. Nr. 585/1980,
die Bezugnahme auf § 132 a Abs. 5 ASVG durch
die Bezugnahme auf § 132 a Abs. 6 ASVG ersetzt.

(10) Im § 26 Abs. 3 wird im Hinblick auf das
Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1974, der
Ausdruck „Betriebsvertretung" durch „Arbeitneh-
merschaft des Betriebes" ersetzt.

(11) Im §29 wird die Bezugnahme auf das
Arbeitsinspektionsgesetz richtiggestellt.

(12) Im § 30 wird die Wendung „in der gelten-
den Fassung" auf die Wendung „in der jeweils gel-
tenden Fassung" richtiggestellt.

(13) In der Überschrift vor § 34 entfallen die •
Worte „Wirksamkeit und".

(14) Im § 34 wird im Hinblick auf Art. I Z 1 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 78/1987 der Ausdruck
„Bundesminister für Unterricht und Kunst" durch
„Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport",
der Ausdruck „Bundesminister für soziale Verwal-
tung" durch „Bundesminister für Arbeit und Sozia-
les", der Ausdruck „Bundesminister für Handel,
Gewerbe und Industrie" durch „Bundesminister für
wirtschaftliche Angelegenheiten", der Ausdruck
„Bundesminister für Gesundheit und Umwelt-
schutz" durch „Bundeskanzler" und der Ausdruck
„Bundesminister für Verkehr" durch „Bundesmini-
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr"
ersetzt.

Artikel VII

(1) Die Schreibweise von Zitaten, Gliederungs-
bezeichnungen, Beträgen und Zahlen wird der heu-
tigen Schreibweise angepaßt. Die Punkte nach
Überschriften entfallen.
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(2) Die überholten terminologischen Wendun-
gen „die Bestimmungen des", „die Vorschriften
des" und dergleichen werden durch einfachere
Wendungen ersetzt.

(3) Im § 1 Abs. 2 wird die überholte terminologi-
sche Wendung „finden keine Anwendung" durch
„ist nicht anzuwenden" ersetzt.

(4) In folgenden Bestimmungen werden über-
holte terminologische Wendungen und sonstige
Unstimmigkeiten richtiggestellt: § 2 Abs. 2, § 3
(Beistrichsetzung), § 5, § 5 a Abs. 1 lit. a (Beistrich-
setzung) und Abs. 4 lit. b, §§ 7 Abs. 1 und 2 lit. b,
19 Abs. 1, 24 Abs. 1 und 2, 30 und 34 Abs. 2 Z 4.

Artikel VIII

Im wiederverlautbarten Text werden folgende
Gliederungsbezeichnungen geändert und Bezug-
nahmen darauf innerhalb des Textes entsprechend
richtiggestellt: Artikel IX

Das Bundesgesetz über die Beschäftigung von
Kindern und Jugendlichen wird mit dem Titel
„Bundesgesetz über die Beschäftigung von Kindern
und Jugendlichen 1987 — KJBG" wiederverlaut-
bart.

Vranitzky Dallinger

Anlage

Bundesgesetz über die Beschäftigung von Kin-
dern und Jugendlichen 1987 — KJBG

ARTIKEL I

A b s c h n i t t 1

Geltungsbereich

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für die Beschäf-
tigung von Kindern mit Arbeiten jeder Art und von
Jugendlichen, die in einem Dienstverhältnis, einem
Lehr- oder sonstigen Ausbildungsverhältnis stehen.
(BGBl. Nr. 113/1962, Art. I Z 1)

(2) Dieses Bundesgesetz ist, unbeschadet des
Abs. 3 Z l, nicht anzuwenden auf vereinzelte,
geringfügige, aus Gefälligkeit erwiesene leichte
Hilfeleistungen von Kindern, sofern eine solche
Hilfeleistung nur von kurzer Dauer ist, ihrer Art
nach nicht einer Dienstleistung von Dienstneh-
mern, Lehrlingen oder Heimarbeitern entspricht,
die Kinder hiebei keinen Unfallgefahren ausgesetzt
und weder in ihrer körperlichen und geistigen
Gesundheit und Entwicklung noch in ihrer Sittlich-
keit gefährdet sind. (BGBL Nr. 113/1962, Art. I
Z l)

(3) Dieses Bundesgesetz ist nicht anzuwenden
auf die Beschäftigung von
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1. Kindern und Jugendlichen, für die das Land-
arbeitsgesetz 1984, BGBl. Nr. 287, gilt;
(Art. VI Abs. 1 der Kundmachung)

2. Jugendlichen in privaten Haushalten.
(BGBl. Nr. 229/1982, Art. I Z 1)

Begriffsbestimmungen

§ 2. (1) Unter Kindern im Sinne dieses Bundes-
gesetzes sind Minderjährige zu verstehen, die

1. die allgemeine Schulpflicht noch nicht been-
det haben;

2. der allgemeinen Schulpflicht nicht unterliegen
oder von ihr befreit sind, bis zum 1. Juli des
Kalenderjahres, in dem sie das 15. Lebensjahr
vollenden.

(BGBl. Nr. 331/1973, Art. I Z 1)

(2) Als eigene Kinder im Sinne dieses Bundesge-
setzes gelten Kinder (Abs. 1), die mit jenem, der sie
beschäftigt, im gemeinsamen Haushalt leben und
mit ihm bis zum dritten Grad verwandt oder ver-
schwägert sind oder zu ihm im Verhältnis von
Stiefkindern oder Wahlkindern stehen. Alle übri-
gen Kinder gelten als fremde Kinder.

§ 3. Jugendliche im Sinne dieses Bundesgesetzes
sind Personen, die nicht als Kinder im Sinne des § 2
Abs. 1 gelten,

1. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres oder
2. bis zur Beendigung eines Lehr- oder sonstigen

mindestens einjährigen Ausbildungsverhältnis-
ses, längstens jedoch bis zur Vollendung des
19. Lebensjahres.

(BGBl. Nr. 229/1982, Art. I Z 2)

A b s c h n i t t 2

Begriff der Kinderarbeit

§ 4. (1) Als Kinderarbeit im Sinne dieses Bundes-
gesetzes gilt die Beschäftigung von Kindern mit
Arbeiten jeder Art.

(2) Als Kinderarbeit gilt nicht die Beschäftigung
von Kindern, die ausschließlich zu Zwecken des
Unterrichts oder der Erziehung erfolgt, und die
Beschäftigung eigener Kinder mit leichten Leistun-
gen von geringer Dauer im Haushalt.

(BGBl. Nr. 113/1962, Art. I Z 3)

Beschränkung der Beschäftigung von Kindern

(BGBl. Nr. 113/1962, Art. I Z 4)

§ 5. Kinder dürfen, soweit in diesem Bundesge-
setz nicht anderes bestimmt ist, zu Arbeiten irgend-
welcher Art nicht herangezogen werden.

Beschäftigung von Kindern, die das zwölfte
Lebensjahr vollendet haben

§ 5 a. (1) Kinder, die das zwölfte Lebensjahr
vollendet haben, dürfen außerhalb der für den

Schulbesuch vorgesehenen Stunden beschäftigt
werden

1. mit Arbeiten in Betrieben, in denen aus-
schließlich Mitglieder der Familie des
Betriebsinhabers beschäftigt sind, sofern es
sich hiebei um Kinder handelt, die mit dem
Betriebsinhaber bis zum dritten Grad ver-
wandt sind oder zu ihm im Verhältnis eines
Stief- oder Wahlkindes stehen sowie mit ihm
im gemeinsamen Haushalt leben; Kinder, die
mit dem Betriebsinhaber im dritten Grad ver-
wandt sind, dürfen nur dann beschäftigt wer-
den, wenn ihr gesetzlicher Vertreter mit der
Beschäftigung einverstanden ist,

2. mit Arbeiten im Haushalt,
3. mit Botengängen,

mit Handreichungen auf Sport- und Spiel-
plätzen,

mit dem Sammeln von Blumen, Kräutern,
Pilzen und Früchten, sowie

mit den diesen Arbeiten im einzelnen
jeweils gleichwertigen Tätigkeiten,

sofern es sich hiebei um leichte und vereinzelte
Arbeiten handelt und die unter Z 3 angeführten
Arbeiten nicht in einem Gewerbebetrieb zu leisten
sind.

(2) Vereinzelte Arbeiten gelten dann nicht als
leichte Arbeiten im Sinne des Abs. 1, wenn bei
deren Ausführung das dem Kind zumutbare Lei-
stungsausmaß unter Berücksichtigung des durch
das Alter und die persönliche Veranlagung beding-
ten unterschiedlichen Leistungsvermögens über-
schritten wird; dies wird beispielsweise und im
Sinne von Durchschnittswerten der Fall sein, wenn
Lasten ohne mechanische Hilfsmittel bewegt oder
befördert werden, die mehr als ein Fünftel des Kör-
pergewichtes des Kindes betragen.

(3) Kinder dürfen mit vereinzelten leichten
Arbeiten im Sinne des Abs. 1 nur insoweit beschäf-
tigt werden, als sie dadurch

1. weder in ihrer körperlichen und geistigen
Gesundheit und Entwicklung noch in ihrer
Sittlichkeit gefährdet, keinen Unfallgefahren
und keinen schädlichen Einwirkungen von
Hitze, Kälte öder Nässe und im Falle des
Abs. 1 Z 1 außerdem auch keinen schädlichen
Einwirkungen von gesundheitsgefährlichen
Stoffen oder Strahlen, von Staub, Gasen oder
Dämpfen ausgesetzt,

2. im Besuch der Schule und in der Möglichkeit,
dem Schulunterricht mit Nutzen zu folgen,
nicht behindert und in der Erfüllung ihrer
religiösen Pflichten nicht beeinträchtigt wer-
den sowie

3. sowohl an Schultagen wie an schulfreien
Tagen nicht mehr als zwei Stunden in
Anspruch genommen sind, wobei die Gesamt-
zahl der dem Schulunterricht und den leich-
ten Arbeiten gewidmeten Stunden keinesfalls
mehr als sieben betragen darf; nach Schluß
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des Unterrichts und bei geteiltem Unterricht
nach Schluß jedes Unterrichtsabschnittes ist
ohne Anrechnung auf die für den Schulweg
aufgewendete Zeit eine Stunde arbeitsfrei zu
halten, es sei denn, daß es sich ausschließlich
um eine Beschäftigung mit einem Botengang
handelt.

(4) Die Beschäftigung von Kindern mit verein-
zelten leichten Arbeiten im Sinne des Abs. 1 ist ver-
boten

1. an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen,
2. in der Zeit zwischen 20 Uhr und acht Uhr,

wobei auch der Zeitaufwand für den Weg zur
und von der Arbeitsstätte nicht in diesen Zeit-
raum fallen darf.

(5) Die Beschäftigung eines Kindes mit Arbeiten
nach Abs. 1 ist nur mit Zustimmung des gesetzli-
chen Vertreters des Kindes zulässig; dieser darf die
Zustimmung nur erteilen, wenn er sich darüber ver-
gewissert hat, daß gegen die Beschäftigung des
Kindes weder vom gesundheitlichen noch vom
schulischen Standpunkt aus Bedenken bestehen.
Die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters gilt als
erteilt, wenn der das Kind Beschäftigende nach den
gegebenen Umständen eindeutig annehmen muß,
daß der gesetzliche Vertreter des Kindes über die
Beschäftigung unterrichtet wurde und dieser zuge-
stimmt hat.

(BGBl. Nr. 113/1962, Art. I Z 4)

Verwendung und Beschäftigung von Kindern bei
öffentlichen Schaustellungen

§ 6. (1) Der Landeshauptmann kann die Verwen-
dung von Kindern bei Musikaufführungen, Thea-
tervorstellungen und sonstigen Aufführungen sowie
bei Filmaufnahmen bewilligen. Die Bewilligung
darf nur erteilt werden, wenn ein besonderes Inter-
esse der Kunst, der Wissenschaft oder des Unter-
richtes vorliegt und die Beschaffenheit und Eigen-
art der betreffenden Beschäftigung es rechtfertigen.
Die Verwendung von Kindern in Varietes, Kaba-
retts, Bars, Sexshops, Tanzlokalen, Diskotheken
und ähnlichen Betrieben sowie bei Zirkusdarbietun-
gen darf nicht bewilligt werden.

(2) Der Landeshauptmann kann die Bezirksver-
waltungsbehörden ermächtigen, die Bewilligung
zur Verwendung von Kindern nach Abs. 1 zu ertei-
len, wenn es sich nicht um erwerbsmäßige Auffüh-
rungen handelt.

(3) Der Landeshauptmann und im Falle des
Abs. 2 die Bezirksverwaltungsbehörden haben vor
Erteilung der Bewilligung das Einvernehmen mit
den zuständigen Schulbehörden herzustellen, wenn
es sich um schulpflichtige Kinder handelt. Handelt
es sich um erwerbsmäßige Aufführungen, so hat
der Landeshauptmann auch das nach dem Standort
des Betriebes zuständige Arbeitsinspektorat zu
hören.

(4) Die Bewilligung darf nur erteilt werden,
wenn der gesetzliche Vertreter des Kindes schrift-
lich zustimmt. Bei erwerbsmäßigen Aufführungen
muß die körperliche Eignung des Kindes für die
Beschäftigung amtsärztlich festgestellt sein. Im
Falle der Beschäftigung bei Film- und Fernsehauf-
nahmen oder vergleichbaren Aufnahmen darf die
Bewilligung nur erteilt werden, wenn das Gutach-
ten eines Facharztes für Augenheilkunde beschei-
nigt, daß gegen eine solche Beschäftigung keine
Bedenken bestehen.

(5) Die Bewilligung kann für eine bestimmte
Aufführung oder jeweils für einen begrenzten Zeit-
raum erteilt werden. Handelt es sich um erwerbs-
mäßige Aufführungen, so sind in den Bewilligungs-
bescheid Bestimmungen über Dauer und Lage der
Arbeitszeit und der Ruhepausen und über etwaige
Sonn- und Feiertagsarbeit aufzunehmen. Diese
Bedingungen hat das zuständige Arbeitsinspektorat
dem Landeshauptmann in der gutachtlichen Äuße-
rung (Abs. 3) bekanntzugeben.

(6) Der Landeshauptmann hat Abschriften seiner
Bewilligungsbescheide der nach dem Beschäfti-
gungsort des Kindes zuständigen Bezirksverwal-
tungsbehörde zu übermitteln. Bei erwerbsmäßigen
Aufführungen hat der Landeshauptmann eine wei-
tere Bescheidabschrift dem örtlich zuständigen
Arbeitsinspektorat zu übermitteln.

(7) Die Verwendung von Kindern bei Musikauf-
führungen, Theatervorstellungen und sonstigen
Aufführungen, die von der Schule oder einer Schul-
behörde veranstaltet werden, bedarf der Bewilli-
gung im Sinne der Abs. 1 bis 6 nicht. In diesen Fäl-
len ist die schriftliche Zustimmung des gesetzlichen
Vertreters des Kindes erforderlich.

(BGBl. Nr. 229/1982, Art. I Z 3)

§ 7. (1) Kinder dürfen nur insoweit verwendet
werden, als sie dadurch in ihrer Gesundheit, in
ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung oder
in der Sittlichkeit nicht gefährdet, im Besuch der
Schule und in der Möglichkeit, dem Schulunter-
richt mit Nutzen zu folgen, nicht behindert und in
der Erfüllung ihrer religiösen Pflichten nicht beein-
trächtigt werden.

(2) Für die Beschäftigung von Kindern nach § 6
gelten folgende weitere Beschränkungen:

1. Kinder dürfen nur in der Zeit zwischen acht
und 23 Uhr und nicht vor dem Vormittagsun-
terricht beschäftigt werden; in diesen Gren-
zen muß auch die für den Weg zur und von
der Arbeitsstätte aufzuwendende Zeit liegen.

2. Nach dem Vormittagsunterricht ist eine min-
destens zweistündige, nach dem Nachmittags-
unterricht eine mindestens einstündige unun-
terbrochene arbeitsfreie Zeit zu gewähren; in
diese Freizeiten sind die Zeiten, die zur
Zurücklegung des Weges zur und von der
Schule erforderlich sind, nicht einzurechnen.
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3. Die Beschäftigung von Kindern während der
Schulferien ist nach Maßgabe des § 6 zulässig,
wenn durch die Bewilligung sichergestellt ist,
daß die Kinder höchstens während eines Drit-
tels der Schulferien und nur im unbedingt
erforderlichen Ausmaß beschäftigt werden,
die Aufführungen oder Filmaufnahmen von
besonderem kulturellem oder volksbildneri-
schem Wert sind und nicht außerhalb der
Schulferien durchgeführt werden können.
Im Falle von Auslandstourneen kann in be-
gründeten Fällen von der Beschränkung der
Beschäftigung auf ein Drittel der Schulferien
abgesehen werden.

4. Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn
der Veranstalter einen guten Leumund auf-
weist und von der Gemeinde, in der die Auf-
führung oder Filmaufnahme stattfindet, eine
Unbedenklichkeitserklärung vorliegt. Eine
Abschrift des Bewilligungsbescheides ist dem
örtlich zuständigen Arbeitsinspektorat zu
übermitteln.

(BGBl. Nr. 110/1979, An. I Z 1)

Lohnschutz

§ 8. (1) Insoweit das Entgelt für die Arbeit frem-
der Kinder in Geldlohn besteht, dürfen in Anrech-
nung auf diesen Geldlohn nur Wohnung, Kleidung
und Lebensmittel zugewendet werden. Der hiebei
angerechnete Preis darf die Beschaffungskosten
nicht übersteigen.

(2) Die Verabreichung von geistigen Getränken
und von Tabak an Kinder als Entgelt für ihre
Arbeit ist untersagt. Gebrannte geistige Getränke
und Tabak dürfen Kindern während oder anläßlich
der Arbeit nicht verabreicht werden.

Aufsicht

§ 9. (1) Die Überwachung der Einhaltung der
Vorschriften dieses Bundesgesetzes über die Ver-
wendung von Kindern obliegt den Bezirksverwal-
tungsbehörden im Zusammenwirken mit den
Arbeitsinspektoraten (Arbeitsinspektoren für Kin-
derarbeit, Jugend- und Lehrlingsschutz), den
Gemeindebehörden und den Schulleitungen.
(Art. VI Abs. 2 der Kundmachung)

(2) Die Lehrer an öffentlichen Schulen, an Schu-
len mit Öffentlichkeitsrecht und an Privatschulen,
die Ärzte und die Organe der privaten Jugendfür-
sorge sowie aller Körperschaften, in deren Aufga-
bengebiet Angelegenheiten der Jugendfürsorge fal-
len, sind verpflichtet, Wahrnehmungen über die
Verletzung von Vorschriften über die Kinderarbeit
der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde mitzu-
teilen; auf Verlangen der Bezirksverwaltungsbe-
hörde sind sie verpflichtet, Auskünfte über die Kin-
derarbeit im allgemeinen und über besondere Fälle
der Verwendung von Kindern zu erteilen. (Art. VI
Abs. 3 der Kundmachung)

(3) Gelangt die Bezirksverwaltungsbehörde zur
Kenntnis von Mißständen, so hat sie entsprechende
Abhilfe zu treffen. Unbeschadet des § 30 ist einem
Dienstgeber, dem eine Bewilligung zur Verwen-
dung von Kindern gemäß § 6 erteilt wurde, durch
die bewilligende Behörde die weitere Verwendung
der Kinder zu verbieten, wenn der Dienstgeber
keine Gewähr bietet, daß die Bedingungen des
Bewilligungsbescheides und § 7 eingehalten wer-
den.

A b s c h n i t t 3

S c h u t z v o r s c h r i f t e n für J u g e n d -
l i c h e

Arbeitszeit

§ 10. (1) Tägliche Arbeitszeit ist die Zeit vom
Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne Einrechnung
der Ruhepausen (§ 15). Wochenarbeitszeit ist die
Arbeitszeit innerhalb des Zeitraumes von Montag
bis einschließlich Sonntag.

(2) Werden Jugendliche von mehreren Dienstge-
bern beschäftigt, so darf die Gesamtdauer der ein-
zelnen Beschäftigungen zusammengerechnet die in
den folgenden Bestimmungen vorgesehene Höchst-
grenze der Arbeitszeit nicht überschreiten.

(3) Im Falle des Abs. 2 ist der Jugendliche ver-
pflichtet, jedem seiner Dienstgeber mitzuteilen, in
welchem Ausmaß er jeweils in den einzelnen
Betrieben beschäftigt ist.

§ 11. (1) Die tägliche Arbeitszeit der Jugendli-
chen darf acht Stunden, ihre Wochenarbeitszeit
40 Stunden nicht überschreiten, soweit im folgen-
den nicht anderes bestimmt wird.

(2) Die nach Abs. 1 zulässige Wochenarbeitszeit
kann zur Erreichung einer längeren Freizeit, die
mit der Wochenfreizeit zusammenhängen muß,
abweichend von der nach Abs. 1 zulässigen tägli-
chen Arbeitszeit verteilt werden. Weiters kann
durch Kollektivvertrag zugelassen werden, daß die
nach Abs. 1 zulässige Wochenarbeitszeit auf die
Werktage abweichend von der nach Abs. 1 zulässi-
gen täglichen Arbeitszeit aufgeteilt wird. Durch
Kollektivvertrag kann ferner zugelassen werden,
daß die Wochenarbeitszeit innerhalb eines mehr-
wöchigen Zeitraumes so verteilt wird, daß sie im
wöchentlichen Durchschnitt die nach Abs. 1 zuläs-
sige Dauer nicht übersteigt.

(3) Bei einer Verteilung der Arbeitszeit nach
Abs. 2 darf die Tagesarbeitszeit neun Stunden nicht
überschreiten.

(4) Den Jugendlichen ist die zur Erfüllung der
gesetzlichen Berufsschulpflicht erforderliche Zeit
freizugeben. Für die Unterrichtszeit ist der Lohn
(Lehrlingsentschädigung) weiterzuzahlen.

(5) Die Unterrichtszeit in der Berufsschule, zu
deren Besuch der Jugendliche gesetzlich verpflich-
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tet ist, ist auf die Dauer der wöchentlichen Arbeits-
zeit anzurechnen.

(6) In die Unterrichtszeit im Sinne der Abs. 4
und 5 sind einzurechnen:

1. die Pausen in der Berufsschule, mit Ausnahme
der Mittagspause;

2. der Besuch von Freigegenständen und unver-
bindlichen Übungen im Ausmaß von höch-
stens zwei Unterrichtsstunden, Förderunter-
richt und Schulveranstaltungen in der Berufs-
schule im Sinne der §§12 und 13 des Schulun-
terrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986;
(Art. VI Abs. 4 der Kundmachung)

3. an ganzjährigen und saisonmäßigen Berufs-
schulen einzelne an einem Schultag entfallene
Unterrichtsstunden oder an lehrgangsmäßi-
gen Berufsschulen der bis zu zwei aufeinan-
derfolgenden Werktagen entfallene Unter-
richt, wenn es in jedem dieser Fälle wegen des
Verhältnisses zwischen der im Betrieb zu ver-
bringenden Zeit und der Wegzeit nicht
zumutbar ist, daß der Jugendliche während
dieser unterrichtsfreien Zeit den Betrieb auf-
sucht;

4. Förderkurse im Sinne des Art. II § 2 der
5. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl.
Nr. 323/1975. (Art. VI Abs. 5 der Kundma-
chung)

(7) Beträgt die Unterrichtszeit an einem Schultag
mindestens acht Stunden, so ist eine Beschäftigung
im Betrieb nicht mehr zulässig. Beträgt die Unter-
richtszeit weniger als acht Stunden, so ist eine
Beschäftigung nur insoweit zulässig, als die Unter-
richtszeit, die notwendige Wegzeit zwischen
Betrieb und Schule und die im Betrieb zu verbrin-
gende Zeit die gesetzliche Arbeitszeit nicht über-
schreitet.

(8) Besucht ein Jugendlicher eine lehrgangsmä-
ßige oder saisonmäßige Berufsschule und beträgt
die wöchentliche Unterrichtszeit mehr als 40 Stun-
den, so steht für die diesen Zeitraum übersteigende
Unterrichtszeit bei einem achtwöchigen Lehrgang
ein Freizeitausgleich von höchstens 40 Stunden zu.
Bei länger andauernden Lehrgängen erhöht sich
der Freizeitausgleich um höchstens fünf Stunden
pro Woche. Dieser ist binnen vier Wochen nach
Beendigung des Schulbesuches zu gewähren.

(9) Die Lenkzeit Jugendlicher, die auf Grund des
Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969,
zu Berufskraftfahrern ausgebildet werden, darf vier
Stunden täglich und 20 Stunden wöchentlich nicht
überschreiten. Fahrten, die im Rahmen der Berufs-
ausbildung in einer Fahrschule absolviert werden,
sind in die Lenkzeit einzurechnen. (BGBl. Nr. 338/
1987, Art. I Z 1)

(BGBl. Nr. 229/1982, Art. I Z 4)

§ 11 a. Den Schülervertretern (§ 59 des Schulun-
terrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986) und den

Mitgliedern des Landes- und des Bundesschülerbei-
rates (§§ 6 und 20 des Schülervertretungsgesetzes,
BGBl. Nr. 56/1981) ist während der Unterrichts-
zeit (§ 11 Abs. 4 und 5) die zur Erfüllung ihrer
gesetzlichen Obliegenheiten, darüber hinaus die für
die in die Arbeitszeit fallende Teilnahme an Lan-
des- und Bundesschülerbeiratssitzungen erforderli-
che Freizeit unter Fortzahlung des Entgelts zu
gewähren.

(BGBl. Nr. 229/1982, Art. I Z 5 und Art. VI
Abs. 4 der Kundmachung)

§ 12. (1) Werden Jugendliche zu Vor- und
Abschlußarbeiten herangezogen, so ist die auf diese
Arbeiten entfallende Zeit grundsätzlich durch frü-
here Beendigung, beziehungsweise späteren Beginn
der eigentlichen Betriebsarbeit entsprechend aus-
zugleichen; der Ausgleich ist tunlichst in der glei-
chen, spätestens jedoch in der folgenden Kalender-
woche durchzuführen.

(2) Wenn zwingende betriebliche Gründe es
erfordern, darf zwecks Durchführung von Vor-
und Abschlußarbeiten die nach § 11 zulässige
Dauer der Arbeitszeit für Jugendliche über
16 Jahre um eine halbe Stunde täglich in folgenden
Fällen ausgedehnt werden:

1. bei Arbeiten zur Reinigung und Instandhal-
tung, soweit sich diese Arbeiten während des
regelmäßigen Betriebes nicht ohne Unterbre-
chung oder erhebliche Störung ausführen las-
sen;

2. bei Arbeiten, von denen die Wiederaufnahme
oder Aufrechterhaltung des vollen Betriebes
arbeitstechnisch abhängt;

3. bei Arbeiten zur abschließenden Kundenbe-
dienung einschließlich der damit zusammen-
hängenden notwendigen Aufräumungsarbei-
ten.

(3) Die Dauer der Mehrarbeitsleistungen nach
Abs. 2 darf insgesamt drei Stunden in der Woche
nicht überschreiten. Die sich aus Abs. 2 und § 11
ergebende tägliche Arbeitszeit darf keinesfalls zehn
Stunden überschreiten. (BGBl. Nr. 462/1969, Art. I
Z2; BGBl. Nr. 331/1973, Art. I Z 4)

(4) Das Arbeitsinspektorat bestimmt in Zweifels-
fällen, welche Arbeiten als Vor- und Abschlußar-
beiten gelten und ob die Voraussetzungen des
Abs. 2 vorliegen. Der Berufung gegen den Bescheid
des Arbeitsinspektorates kommt keine aufschie-
bende Wirkung zu. (BGBl. Nr. 331/1973, Art. I
Z 5)

§ 13. (Entfällt; BGBl. Nr. 462/1969, Art. I Z 3)

§ 14. (1) Als Überstunde gilt jede Arbeitsleistung,
die über die nach § 11 Abs. 1 und 3 festgelegte
Wochenarbeitszeit hinausgeht.

(2) Für Überstunden gebührt den Jugendlichen
ein Zuschlag. Er beträgt 50 vH des auf die Zeit der
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Überstundenleistung entfallenden Normallohnes
(Lehrlingsentschädigung).

(BGBl. Nr. 229/1982, Art. I Z 6)

Ruhepausen und Ruhezeiten

§ 15. (1) Den Jugendlichen muß nach einer
Dauer der Arbeitszeit von mehr als viereinhalb
Stunden eine Ruhepause von mindestens einer hal-
ben Stunde gewährt werden. (BGBl. Nr. 141/1953,
Art. I Z l und Art. III; BGBl. Nr. 263/1956, Art. I)

(2) Beträgt die Arbeitszeit der Jugendlichen an
einem Tag nicht mehr als fünf Stunden, kann die
Ruhepause entfallen.

(3) Das Arbeitsinspektorat kann für Betriebe
oder Betriebsteile oder für bestimmte Arbeiten über
Abs. 1 hinausgehende Ruhepausen anordnen, wenn
die Schwere der Arbeit oder der sonstige Einfluß
der Arbeit auf die Gesundheit der Jugendlichen
dies erfordert.

(4) Während der Ruhepausen darf den Jugendli-
chen keinerlei Arbeit gestattet werden, sie dürfen
auch nicht zur Arbeitsbereitschaft verpflichtet wer-
den. Für den Aufenthalt während der Ruhepausen
sind nach Möglichkeit besondere Aufenthaltsräume
oder freie Plätze bereitzustellen. Der Aufenthalt in
den Arbeitsräumen darf nur gestattet werden, wenn
dadurch die notwendige Erholung nicht beein-
trächtigt wird.

(5) Jugendlichen, die zu Berufskraftfahrern aus-
gebildet werden, muß bei Lehrfahrten nach einer
ununterbrochenen Lenkzeit (§ 11 Abs. 9) von höch-
stens zwei Stunden eine Lenkpause von einer hal-
ben Stunde gewährt werden. (BGBl. Nr. 338/1987,
Art.I Z 2)

(6) Die Lenkpause (Abs. 5) ist auf die Arbeitszeit
anzurechnen. Fällt die Lenkpause mit der für den
Jugendlichen geltenden Mittagspause zusammen,
so ist sie nicht zusätzlich zu gewähren. (BGBl.
Nr. 338/1987, Art. I Z 2)

§ 16. Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit
ist den Jugendlichen eine ununterbrochene Ruhe-
zeit von mindestens zwölf Stunden zu gewähren.

Nachtruhe

§ 17. (1) Jugendliche dürfen in der Nachtzeit von
20 bis sechs Uhr nicht beschäftigt werden.

(2) Im Gastgewerbe dürfen Jugendliche über
16 Jahre bis 22 Uhr beschäftigt werden. (BGBl.
Nr. 229/1982, Art. I Z 7)

(3) In mehrschichtigen Betrieben dürfen Jugend-
liche über 16 Jahre im wöchentlichen Wechsel bis
22 Uhr beschäftigt werden.

(4) Bei Musikaufführungen, Theatervorstellun-
gen, sonstigen Aufführungen und bei Filmaufnah-
men dürfen Jugendliche, soweit diese Arbeiten

nach § 23 erlaubt sind, bis 23 Uhr beschäftigt wer-
den. Wenn es sich um erwerbsmäßige Aufführun-
gen handelt, ist die Bewilligung des Arbeitsinspek-
torates vorher einzuholen; das Arbeitsinspektorat
hat vor Erteilung der Bewilligung das Einverneh-
men mit der nach dem Ort der Beschäftigung
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde herzustel-
len. Das Arbeitsinspektorat kann die Beschäftigung
Jugendlicher unter 16 Jahren nach 20 Uhr untersa-
gen oder von Bedingungen abhängig machen.
(BGBl. Nr. 110/1979, Art.I Z 2)

(5) In Backwaren-Erzeugungsbetrieben (§ 1 des
Bäckereiarbeitergesetzes, BGBl. Nr. 69/1955) dür-
fen Jugendliche ab dem vollendeten 15. Lebensjahr
mit Arbeiten, die der Berufsausbildung dienen, ab
vier Uhr beschäftigt werden. (BGBl. Nr. 70/1955,
§1)

(6) Jugendliche, die im Krankenpflegefachdienst
nach dem Bundesgesetz vom 22. März 1961, BGBl.
Nr. 102, ausgebildet werden, dürfen im letzten Jahr
ihrer Ausbildung, soweit dies für die Erreichung
des Ausbildungszweckes erforderlich ist, unter fol-
genden Voraussetzungen während der Nachtzeit
beschäftigt werden (Nachtdienst):

1. die Höchstzahl der Nachtdienste darf im Aus-
bildungsjahr nicht mehr als 30 betragen;

2. die Höchstzahl der Nachtdienste darf pro
Monat nicht mehr als fünf betragen;

3. die Leistung aufeinanderfolgender Nacht-
dienste ist nicht zulässig;

4. Nachtdienst darf nur unter Aufsicht einer
diplomierten Krankenschwester geleistet wer-
den;

5. nach dem Nachtdienst ist eine Ruhezeit von
mindestens zwölf Stunden zu gewähren.

(BGBl. Nr. 229/1982, Art. I Z 8)

(7) Abs. 6 gilt für die Ausbildung im Rahmen des
Hebammengesetzes 1963, BGBl. Nr. 3/1964, sinn-
gemäß. (BGBl. Nr. 229/1982, Art. I Z 8)

Sonn- und Feiertagsruhe

§ 18. (1) An Sonntagen und an den gesetzlichen
Feiertagen (§ 1 des Feiertagsruhegesetzes 1957,
BGBl. Nr. 153, in der jeweils geltenden Fassung)
dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden.
(BGBl. Nr. 331/1973, Art. I Z 7 und Art. VI Abs. 6
der Kundmachung)

(2) Das Verbot des Abs. 1 gilt nicht im Gastge-
werbe, in Krankenpflegeanstalten und Pflegehei-
men, bei Musikaufführungen, Theatervorstellun-
gen, sonstigen Aufführungen und für Arbeiten auf
Sport- und Spielplätzen. (BGBl. Nr. 229/1982,
Art.I Z 9)

(3) In den Fällen des Abs. 2 muß jeder zweite
Sonntag arbeitsfrei bleiben.

(4) In Betrieben, auf die das Feiertagsruhegesetz
Anwendung findet, gilt für die Bezahlung der Fei-
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ertage und der an Feiertagen geleisteten Arbeit,
soweit sie nach diesem Bundesgesetz oder den
hiezu erlassenen Durchführungsvorschriften zuge-
lassen ist, das Feiertagsruhegesetz.

Wochenfreizeit

§ 19. (1) Den Jugendlichen ist wöchentlich eine
ununterbrochene Freizeit von 43 Stunden zu
gewähren, in die der Sonntag zu fallen hat; diese
Wochenfreizeit soll nach Möglichkeit spätestens
um 14 Uhr am Samstag beginnen.

(2) Abs. 1 gilt nicht, soweit die Beschäftigung
Jugendlicher an Sonntagen auf Grund des § 18
zugelassen ist. In den Fällen des § 18 Abs. 2 muß
den Jugendlichen in der der Sonntagsarbeit folgen-
den Arbeitswoche eine ununterbrochene 43stün-
dige Freizeit gewährt werden. (BGBl. Nr. 229/
1982, Art. I Z 10)

Ausnahmen

§ 20. Auf vorübergehende Arbeiten, die bei Not-
stand sofort vorgenommen werden müssen, finden
für Jugendliche über 16 Jahre die Vorschriften des
§ 11 über die regelmäßige Arbeitszeit und der §§15
bis 19 über die Gewährung von Ruhepausen und
Ruhezeiten, über die Nachtruhe, Sonn- und Feier-
tagsruhe und über die Wochenfreizeit keine
Anwendung; der Dienstgeber oder dessen Bevoll-
mächtigter hat die Vornahme solcher Arbeiten dem
Arbeitsinspektorat unverzüglich anzuzeigen.

(BGBl. Nr. 229/1982, Art.I Z 11)

Verbot der Akkordarbeit

§ 21. Jugendliche, die das 16. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben oder in einem Lehr- oder
sonstigen, mindestens einjährigen Ausbildungsver-
hältnis stehen, dürfen nicht zu Akkordarbeiten,
akkordähnlichen Arbeiten, leistungsbezogenen Prä-
mienarbeiten und sonstigen Arbeiten, bei denen
durch ein gesteigertes Arbeitstempo ein höheres
Entgelt erzielt werden kann, wie beispielsweise
Arbeiten, für die Entgelt gebührt, das auf
Arbeits(Persönlichkeits)bewertungsverfahren, stati-
stischen Verfahren, Datenerfassungsverfahren,
Kleinstzeitverfahren oder ähnlichen Entgeltfin-
dungsmethoden beruht, sowie zu Fließarbeiten mit
vorgeschriebenem Arbeitstempo herangezogen
werden. Dieses Verbot gilt nicht für Jugendliche,
die als Heimarbeiter beschäftigt werden.

(BGBl. Nr. 331/1973, Art. I Z 8)

Beförderung höherer Geld- oder Sachwerte

(Art. VI Abs. 7 der Kundmachung)

§ 21 a. Außerhalb des Betriebes dürfen Jugendli-
che nicht zur Beförderung höherer Geld- oder
Sachwerte unter eigener Verantwortung herange-
zogen werden.

(BGBL Nr. 229/1982, Art. I Z 12)

Maßregelungsverbot

§ 22. (1) Körperliche Züchtigung oder erhebliche
wörtliche Beleidigung sind verboten.

(2) Disziplinarmaßnahmen dürfen über Jugendli-
che nur verhängt werden, wenn dies in einem Kol-
lektivvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung im
Sinne des § 97 Abs. 1 Z 24 des Arbeitsverfassungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 22/1974, vorgesehen ist. Geld-
strafen dürfen als Disziplinarmaßnahmen nicht ver-
hängt werden.

(BGBl. Nr. 229/1982, Art. I ,Z 13)

Gesundheits- und Sittlichkeitsschutz

§ 23. (1) Bei Verwendung Jugendlicher ist auf
ihre Körperkräfte entsprechend Rücksicht zu neh-
men; der Dienstgeber oder dessen Bevollmächtigte
sind verpflichtet, jene Maßnahmen zur Wahrung
der Sittlichkeit zu treffen, die durch Alter und
Geschlecht der beschäftigten Jugendlichen geboten
sind. (BGBl. Nr. 229/1982, Art. I Z 14)

(2) Durch Verordnung kann die Beschäftigung
von Jugendlichen in bestimmten Betrieben oder mit
bestimmten Arbeiten, die mit besonderen Gefahren
für die Gesundheit oder Sittlichkeit verbunden
sind, untersagt oder von Bedingungen abhängig
gemacht werden. (BGBl. Nr. 331/1973, Art. I Z 9)

(3) Unabhängig von Abs. 2 kann das Arbeitsin-
spektorat in einzelnen Fällen die Beschäftigung
Jugendlicher mit gefährlichen Arbeiten untersagen
oder von Bedingungen abhängig machen.

(4) Vorschriften über das Verbot oder die
Beschränkung der Verwendung von Jugendlichen
in am 19. September 1948 geltenden Verordnun-
gen, die auf Grund der Gewerbeordnung erlassen
wurden, werden durch die Vorschriften dieses Bun-
desgesetzes nicht berührt. (Art. VI Abs. 8 der
Kundmachung)

§ 24. (1) Bei Dienstantritt sind die Jugendlichen
vom Dienstgeber oder von dessen Bevollmächtigten
auf die im Betrieb bestehenden besonderen Unfall-
gefahren aufmerksam zu machen und über die zur
Abwendung dieser Gefahren getroffenen Einrich-
tungen und deren Benützung zu unterweisen.
(BGBl. Nr. 229/1982, Art.I Z 15)

(2) Der Dienstgeber oder dessen Bevollmächtigte
haben die Jugendlichen vor der erstmaligen Ver-
wendung an Maschinen, zu Arbeiten mit Gasen,
Chemikalien oder mit sonstigen gesundheitsschäd-
lichen Arbeitsstoffen oder zu Arbeiten an gefährli-
chen Arbeitsstellen über das bei Verrichtung sol-
cher Arbeiten notwendige Verhalten sowie über die
bestehenden Schutzvorkehrungen und deren
Handhabung zu unterweisen. (BGBl. Nr. 229/
1982, Art. I Z 15)

(3) Die Unterweisungen nach Abs. 1 und 2,
denen vom Dienstgeber oder von dessen Bevoll-
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mächtigten ein Mitglied des Betriebsrates beizuzie-
hen ist, sind in nach den Verhältnissen des Betrie-
bes entsprechend angemessenen Zeiträumen zu
wiederholen. (BGBl. Nr. 229/1982, Art. I Z 15 und
Art. IV Z 1 der Kundmachung)

§ 25. (1) Der Dienstgeber oder dessen Bevoll-
mächtigter hat die Jugendlichen über die Durch-
führung von Jugendlichenuntersuchungen gemäß
§ 132 a ASVG rechtzeitig zu informieren und sie
über den Sinn dieser Untersuchungen zu belehren.
Den Jugendlichen ist die für die Durchführung der
Jugendlichenuntersuchungen erforderliche Freizeit
unter Fortzahlung des Entgelts zu gewähren.
(BGBL Nr. 229/1982, Art. I Z 16)

(2) Die Jugendlichenuntersuchungen gemäß
§ 132 a ASVG sind bei Jugendlichen, die erstmalig
eine Beschäftigung angetreten haben, tunlichst bin-
nen zwei Monaten durchzuführen. Wenn dies der
Wahrnehmung der Belange des Arbeitnehmer-
schutzes dient, kann durch Verordnung bestimmt
werden, daß die Ergebnisse dieser erstmaligen
Jugendlichenuntersuchungen noch vor ihrer Aus-
wertung im Sinne des § 132 a Abs. 6 ASVG der für
die Durchführung des Arbeitnehmerschutzes
jeweils zuständigen Behörde zuzuleiten sind.
(Art. VI Abs. 9 der Kundmachung)

(3) Durch Verordnung können für Jugendliche,
die in Betrieben beschäftigt sind, für die das Arbeit-
nehmerschutzgesetz, BGBl. Nr. 234/1972, nicht
gilt, unter sinngemäßer Anwendung des § 8 des
Arbeitnehmerschutzgesetzes Vorschriften über
gesundheitsgefährdende Tätigkeiten, Eignungsun-
tersuchungen und die Überwachung des Gesund-
heitszustandes erlassen werden.

(BGBl. Nr. 331/1973, Art. I Z 10)

A b s c h n i t t 4

Verzeichnis der Jugendlichen

§ 26. (1) In jedem Betrieb, in dem Jugendliche
beschäftigt werden, ist ein Verzeichnis der Jugend-
lichen zu führen. Das Verzeichnis hat zu enthalten:
(BGBl. Nr. 45/1952, Art. I Z 2)

1. Familiennamen und Vornamen sowie Wohn-
ort der Jugendlichen,

2. Tag und Jahr der Geburt,
3. Tag des Eintrittes in den Betrieb,
4. Art der Beschäftigung,
5. Aufzeichnungen über die geleisteten Arbeits-

stunden und deren Entlohnung (§ 26 Abs. 1
des Arbeitszeitgesetzes, BGBl. Nr. 461/1969),
(BGBl. Nr. 229/1982, Art. I Z 17 lit. a)

6. die Zeit, während der den Jugendlichen
Urlaub gewährt wurde, (BGBl. Nr. 229/1982,
Art. I Z 17 lit. b)

7. Namen und Wohnort der gesetzlichen Ver-
treter der Jugendlichen. (BGBl. Nr. 229/1982,
Art. I Z 17 lit. b)

(2) Das Verzeichnis ist jeweils richtigzustellen.
Bei Neuanlage des Verzeichnisses sind die vorher
geführten Verzeichnisse bis zum Ablauf von zwei
Jahren nach der letzten Eintragung aufzubewah-
ren.

(3) Den Organen der Arbeitnehmerschaft des
Betriebes ist auf Verlangen Einsicht in das Ver-
zeichnis zu gewähren. (Art. VI Abs. 10 der Kund-
machung)

Wochenberichtsblatt

§ 26 a. (1) Werden in einem Betrieb Jugendliche
zu Berufskraftfahrern ausgebildet, so ist für jeden
Jugendlichen über seine Lenkzeiten ein Wochenbe-
richtsblatt in zweifacher Ausführung zu führen.

(2) Während der Fahrten ist das Wochenbe-
richtsblatt mitzuführen und den Kontrollorganen
auf Verlangen vorzuweisen.

(3) Nähere Bestimmungen über die Form, den
Inhalt und die Vorschriften über die Führung des
Wochenberichtsblattes sind durch Verordnung zu
treffen.

(BGBl. Nr. 338/1987, Art. I Z 3)

Aushänge

§ 27. (1) Dienstgeber, die Jugendliche beschäfti-
gen, haben einen Abdruck dieses Bundesgesetzes
an geeigneter, für die Dienstnehmer zugänglicher
Stelle aufzulegen.

(2) In Betrieben, in denen keine Betriebsverein-
barungen im Sinne des § 97 Abs. 1 Z 2 des Arbeits-
verfassungsgesetzes bestehen, muß vom Dienstge-
ber an einer für die Arbeitnehmer des Betriebes
leicht zugänglichen Stelle ein Aushang über den
Beginn und das Ende der Normalarbeitszeit und
der Ruhepausen sowie über die Dauer der
Wochenruhezeit der Jugendlichen gut sichtbar
angebracht werden.

(BGBl. Nr. 229/1982, Art.I Z 18)

A b s c h n i t t 5

Anhörung der Jugendschutzstellen

§ 28. Die Arbeitsinspektorate sowie die Landes-
hauptmänner und die Bezirksverwaltungsbehörden
haben vor Bewilligung von Ausnahmen und vor
Erlassung von Verfügungen nach diesem Bundes-
gesetz die Jugendschutzstelle der zuständigen
Arbeiterkammer und der zuständigen gesetzlichen
Interessenvertretung der Dienstgeber zu hören.

(BGBl. Nr. 229/1982, Art. I Z 19)

Behördenzuständigkeit

§ 29. Die Aufgaben und Befugnisse, die nach die-
sem Bundesgesetz den Arbeitsinspektoraten
zukommen, haben in Betrieben, die vom Wirkungs-
bereich der Arbeitsinspektion nach dem Arbeitsin-
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spektionsgesetz 1974, BGBl. Nr. 143, ausgenom-
men sind, die zur Wahrnehmung des Dienstneh-
merschutzes sonst berufenen Behörden auszuüben.

(BGBl. Nr. 331/1973, Art. I Z 11 und Art. VI
Abs. 11 der Kundmachung)

Strafbestimmungen

§ 30. Wer diesem Bundesgesetz oder einer auf
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verord-
nung zuwiderhandelt, ist, sofern die Tat nicht nach
anderen Gesetzen einer strengeren Strafe unter-
liegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde (Berg-
hauptmannschaft) mit Geldstrafe von 1000 S bis
15 000 S, im Wiederholungsfall von 3000 S bis
30000 S, oder mit Arrest von drei Tagen bis zu
sechs Wochen zu bestrafen. Beide Strafen können
auch nebeneinander verhängt werden. Die Verjäh-
rungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG 1950, BGBl. Nr. 172,
in der jeweils geltenden Fassung) beträgt sechs
Monate.

(BGBl. Nr. 331/1973, Art. I Z 12 und Art. VI
Abs. 12 der Kundmachung)

Verbot der Beschäftigung Jugendlicher

§ 31. (1) Dienstgebern und deren Bevollmächtig-
ten, die wiederholt wegen Übertretungen nach § 30
bestraft wurden, kann die Bezirksverwaltungsbe-
hörde (Berghauptmannschaft) auf Antrag des
Arbeitsinspektorates oder der zur Wahrnehmung
des Dienstnehmerschutzes sonst berufenen
Behörde die Beschäftigung von Jugendlichen auf
bestimmte Zeit oder dauernd untersagen. (BGBl.
Nr. 331/1973, Art. I Z 13; BGBl. Nr. 229/1982,
Art. I Z 20)

(2) Außer in den im Abs. 1 bezeichneten Fällen
kann die Bezirksverwaltungsbehörde (Berghaupt-
mannschaft), nach Anhörung der gesetzlichen
Interessenvertretungen der Dienstgeber und der
Dienstnehmer, Dienstgebern und deren Bevoll-
mächtigten die Beschäftigung von Jugendlichen auf
bestimmte Zeit oder dauernd verbieten, wenn sie
sich grober Pflichtverletzungen gegen die bei ihnen
beschäftigten Jugendlichen schuldig gemacht haben
oder gegen sie Tatsachen vorliegen, die sie in sittli-
cher Beziehung zur Beschäftigung Jugendlicher
ungeeignet erscheinen lassen. (BGBl. Nr. 331/
1973, Art. I Z 13; BGBl. Nr. 229/1982, Art. I Z 20)

Urlaub der Jugendlichen

§ 32. (1) Der Anspruch der Jugendlichen auf
Urlaub richtet sich nach den für sie jeweils gelten-
den Urlaubsvorschriften.

(2) Auf Verlangen des Jugendlichen ist der Ver-
brauch des Urlaubes im Ausmaß von mindestens
zwölf Werktagen für die Zeit zwischen 15. Juni
und 15. September zu vereinbaren.

(BGBl. Nr. 81/1983, Art. IV)

ARTIKEL II

Änderung

§ 33. (entfällt samt Überschrift, Art. IV Z 2 der
Kundmachung)

Vollziehung

(Art. VI Abs. 13 der Kundmachung)

§ 34. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
sind betraut:

1. hinsichtlich der §§ 11 Abs. 6 und 11 a der
Bundesminister für Unterricht, Kunst und
Sport im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für Arbeit und Soziales, soweit es sich um
Betriebe handelt, die der bergbehördlichen
Aufsicht unterstehen, auch im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten;

2. hinsichtlich des § 17 Abs. 6 und 7 der Bundes-
minister für Arbeit und Soziales im Einver-
nehmen mit dem Bundeskanzler;

3. hinsichtlich der Betriebe, die der bergbehörd-
lichen Aufsicht unterstehen, der Bundesmini-
ster für wirtschaftliche Angelegenheiten im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Arbeit und Soziales;

4. hinsichtlich der Betriebe, die in den Wir-
kungsbereich der Verkehrs-Arbeitsinspektion
fallen, der Bundesminister für öffentliche
Wirtschaft und Verkehr im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Arbeit und Soziales;

5. hinsichtlich aller anderen Bestimmungen der
Bundesminister für Arbeit und Soziales.

(BGBl. Nr. 229/1982, Art. I Z 21 und Art. IV
Z 4 und Art. VI Abs. 14 der Kundmachung)
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